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Geschäftsordnung
des Kreistags Bayreuth

(einschließlich Richtlinien gemäß
Art. 34 Abs. 1 S. 2 LKrO)

Der Kreistag des Landkreises Bayreuth
erlässt aufgrund des Art. 40 der Land
kreisordnung für den Freistaat Bayern
(LKrO)die folgendeGeschäftsordnung:

1. Teil
Allgemeine Bestimmungen

$1
Umfang der Verwaltung

des Landkreises

(1) Die Verwaltung des Landkreises er
streckt sich auf alle auf das Kreisge
biet (Art. 7 LKrO) beschränkten öf
fentlichen Aufgaben, die über die
Zuständigkeit oder das Leistungsver
mögen der kreisangehörigen Gemein
den hinausgehen, soweit es sich nicht
um Staatsaufgaben handelt (Art. 4
LKrO).

(2) Die Verwaltungstätigkeit im Land
kreis muss mit dem Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland, der
Bayerischen Verfassung und den
Gesetzen im Einklang stehen. Sie darf
nur von sachlichen Gesichtspunkten
geleitet sein (Art. 50 LKrO).

$2
Organe des Landkreises

(1) Die Verwaltung des Landkreises (Art.
22 LkrO) erfolgt für alle Angelegenhei
ten des eigenen und des übertragenen
Wirkungskreises durch
1. denKreistag (Art. 23 LKrO),
2. denKreisausschuss (Art. 26 LKrO),
3. den Jugendhilfeausschuss ($ 70
Abs. 1 und § 71 SGB VIII, Art. 17 ff.
AGSG),

4. den Rechnungsprüfungsausschuss
(Art. 89Abs. 2LKrO),

5. weitereAusschüsse (Art. 29 LKrO),
6. den Landrat (Art . 34, 38 Abs. 2

LKrO).

Inhalt:
GeschäftsordnungdesKreistagesBayreuth2020 -2026
VollzugderWassergesetze;
AbleitenundEntnehmenvonGrundwasseraus derTrink
Wassergewinnungsanlage SauserBrunnen, Fl.-Nr. 197/2
und 197/3, Gemarkung Lindenhardt, durch den Zweck
verbandzurWasserversorgungderJuragruppe
Erforderlichkeit einer förmlichen Umweltverträglich
keilsprlifung (UVP) - Standortbezogene Vorprüfung für
denEinzelfall
ÜbungderUS-Streitkräfte
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Das Landratsamt ist bezüglich der
Verwaltung des Landkreises Kreisbe
hörde (Art. 37Abs.1 Satz1 LKrO).

(2) Die Verwaltung der Aufgaben der
unteren staatlichen Verwaltungsbe
hörde (Kreisverwaltungsbehörde,
Art. 1 Satz 2 LKrO) erfolgt durch das
Landratsamt in seiner Eigenschaft als
Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 Satz 2
LKrO). Diese Aufgaben sind der Be
handlung durch den Kreistag und die
Ausschüsse entzogen.

$3
Kreistag

DerKreistag ist die durchWahlenberufe
ne Vertretung der Kreisbürger (Art. 23
LKrO). Er überwacht die gesamte Kreis
verwaltung in allen Angelegenheiten des
eigenen Wirkungskreises (Art. 5, 51
LKrO) und des übertragenen Wirkungs
kreises (Art. 6, 53LKrO).

$ 4
Zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten des Kreistags, der
Ausschüsse unddesLandrats richtensich
nach den Gesetzen und den folgenden
BestimmungendieserGeschäftsordnung.

$5
Beschlussfassung

DieWillensbildung des Kreistags und der
Ausschüsse erfolgt durch Beratung und
Beschlussfassung.

$6
Allgemeine Pflichten

der Kreisrätinnen und Kreisräte,
Verlust des Amtes

(1) Die Kreisrätinnen und Kreisräte sind
ehrenamtlich tätig (Art. 13, 24 Abs. 2
Satz 3 LKrO). Sie sind zur gewissen
haftenWahrnehmung ihrerObliegen
heiten verpflichtet (Art. 14 Abs. 1
LKrO). Sie haben über die ihnen bei
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit be
kannt gewordenen Angelegenheiten
Verschwiegenheit zu bewahren, es sei
denn, dass es sichumMitteilungen im
amtlichenVerkehroderumTatsachen
handelt, die offenkundig sind oder
ihrerBedeutungnachkeinerGeheim
haltung bedürfen (Art. 14Abs. 2 Satz 1
LKrO). Sie dürfen die Kenntnis der
nachSatz 1 geheimzuhaltendenAnge
legenheiten nicht unbefugt verwerten
(Art. 14 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Diese
Verpflichtungen bestehen auch nach
BeendigungdesEhrenamtes fort (Art.
14Abs.2Satz4LKrO).

(2) Kreisrätinnen und Kreisräte dürfen
ohne Genehmigung über Angelegen
heiten, über die sie Verschwiegenheit
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zu bewahren haben, weder vor Ge
richt noch außergerichtlich aussagen
oder Erklärungen abgeben (Art. 14
Abs.3 Satz 1 LKrO).

(3) Schuldhafte Zuwiderhandlungen
gegen Verpflichtungen der Absätze 1
und 2 können durch den Kreistag im
Einzelfall mit Ordnungsgeld bis zu
zweihundertfünfzig Euro, bei unbe
fugter Offenbarung personenbezoge
ner Daten bis zu fünfhundert Euro,
geahndet werden (Art. 14 Abs. 4
LKrO).

(4) Auf die übrigen Bestimmungen des
Art. 14 Absätze 2 bis 4 LKrO wird
hingewiesen.

(5) Die Kreisrätinnen und Kreisräte
können außer der Teilnahme an den
Beratungen und Abstimmungen
Geschäfte nurübernehmen, soweit sie
ihnen vom Kreistag oder einem Aus
schuss ausdrücklich zur Bearbeitung
oderErledigungübertragen sind (Art.
42Abs.1 Satz 1 LKrO).

(6) Das Amt von Kreisrätinnen und
Kreisräten endet mit demAblauf der
Wahlzeit (Art. 23 des Gemeinde- und
Landkreiswahlgesetzes - GLKrWG).
Abgesehen davon verliert eine Kreis
rätin ihr Amt bzw. ein Kreisrat sein
Amt, wennsie bzw. er dieWählbarkeit
in denKreistag verliert (Art. 48 Abs. 1
GLKrWG).

II. Teil
Sitzungen

$7
Sitzungszwang, 'Teilnahme- und

Abstimmungspflicht

(1) DerKreistag beschließt nur in Sitzun
gen (Art. 41Abs.1LKrO).

(2) Die Kreisrätinnen und Kreisräte sind
verpflichtet, an den Sitzungen und
Abstimmungen teilzunehmenund die
ihnen zugewiesenen Geschäfte (auch
als Verbandsrätinnen bzw. Verbands
räte in Zweckverbänden sowie als
Vertreterinnen bzw. Vertreter des
Landkreises inVereinen, Gesellschaf
ten etc.) zu übernehmen und auszu
üben. ImKreistag, imKreisausschuss
und indenweiterenAusschüssendarf
sich niemand der Stimme enthalten
vgl. Art. 42LKrO).

(3) Gegen dieKreisrätinnenundKreisrä
te, die sich ihren Verpflichtungen
nach Absatz 2 ohne genügende Ent
schuldigung entziehen, kann der
Kreistag Ordnungsgeld bis zu zwei
hundertfünfzig Euro im Einzelfall
verhängen (Art. 42 Abs. 2 LKrO). Die
Entscheidung, ob die Entschuldigung
genügt, obliegtdemKreistag.

$8
Ausschluss wegen persönlicher Beteili
gung, beschränktes Vertretungsrecht

(1) Mitglieder des Kreistages können an
der Beratung und Abstimmung nicht
teilnehmen, wenn der Beschluss
ihnen selbst, einemAngehörigen (vgl.
Art. 20 Abs. 5 BayVwVRG) oder einer
von ihnen kraft Gesetzes oder Voll
macht vertretenen natürlichen oder
juristischen Person einen unmittelba
ren Vorteil oder Nachteil bringen
kann. Gleiches gilt, wenn einMitglied
des Kreistags in anderer als öffentli
cherEigenschaft (als Amtsperson) ein
Gutachten abgegeben hat (Art. 43Abs.
1 LKrO). Mitglieder des Kreistages,
die nach den Umständen annehmen
müssen, von der Beratung und Ab
stimmung wegen persönlicher Betei
ligung ausgeschlossen zu sein, haben
dies vor Beginn der Beratung dem
Vorsitzenden unaufgefordert mitzu
teilen.

(2) Absatz 1 gilt nicht fürWahlen und für
Beschlüsse, mit denen der Kreistag
eine Person zum Mitglied eines Aus
schusses bestellt oder sie zur Wahr
nehmung von Interessen des Land
kreises in eine andere Einrichtung
entsendet, dafür vorschlägt oder
daraus abberuft.

(3) Ob die Voraussetzungen des Abs. 1
vorliegen, entscheidet der Kreistag
ohne Mitwirkung des persönlich
Beteiligten (Art. 43 Abs. 3 LKrO); er
trifft dabei eine Rechtsentscheidung.
Die Mitwirkung einer bzw. eines we
gen persönlicher Beteiligung ausge
schlossenenKreisrätin bzw. Kreisrats
an der Abstimmung hat die Ungültig
keit des Beschlusses nur dann zur
Folge, wennsie fürdas Abstimmungs
ergebnis entscheidend war (Art. 43
Abs. 4LKrO).

(4) Kreisrätinnen und Kreisräte dürfen
Ansprüche Dritter gegen den Land
kreis nur als gesetzliche Vertreter
geltendmachen(Art. 44LKrO).

$9
Aufwandsentschädigung

(1) Die Kreisrätinnen und Kreisräte und
sonstigen ehrenamtlich tätigenKreis
bürgerinnen und Kreisbürger haben
Anspruch auf angemessene Entschä
digungundErsatzleistungen(Art. 14a
LKrO). Sie richten sich nach der Sat
zung über die Entschädigung der
Kreisrätinnen und Kreisräte und der
sonstigen ehrenamtlich tätigenKreis
bürger.

(2) Soweit die Entschädigung und/oder
die Ersatzleistung abhängig ist von
einer Teilnahme an einer Sitzung,
erfolgt der Nachweis hierüber durch
Eintragung in die Anwesenheitsliste,



durch Namensaufruf oder Feststel
lung in die Niederschri ft.

$10
Zusammensetzung des Kreistags,

Anzahl der Sitzungen

(1) Der Kreistag des Landkreises Bay
reuth besteht aus demLandrat und 60
Kreisrätinnen und Kreisräten (Art. 24
LKrO).

(2) Zeitpunkt und Zahl der Kreistagssit
zungen richtensichnachdemBedarf.

(3) In dringenden Fällen kann der Kreis
tag zu außerordentlichen Sitzungen
einberufen werden. Er ist einzuberu
fen, wenn es der Kreisausschuss oder
ein Drittel der Kreisrätinnen und
Kreisräte unter Bezeichnung des
Verhandlungsgegenstandes beantragt
(Art. 25Abs. 2 LKrO).

$11
Öffentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Kreistags sind
grundsätzlich öffentlich (Art. 46
LKrO).

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen hat
jedermann Zutritt, soweit Platz vor
handen ist. Erforderlichenfalls wird
die Zulassung durch Ausgabe von
Platzkarten geregelt. Für die Medien
müssen stets Plätze freigehalten wer
den.

(3) Zuhörerinnen und Zuhörer haben
kein Recht, in irgendeiner Form in
den Gang der Verhandlungen einzu
greifen. Sie können, wenn sie die
Ordnung stören, durch den Vorsitzen
den ausgeschlossen werden (Art. 47
Abs.1 Satz 2LKrO).

(4) Aufnahmen inTonoderBild sind nach
vorheriger Zustimmung des Vorsit
zenden und des Kreistags nurerlaubt,
soweit dadurch die Ordnung nicht
gestört wird; Abs. 3 gilt sinngemäß.
Der Vorsitzende kann die Aufnahme
dauer zur Sicherstellung eines geord
neten Sitzungsablaufs beschränken.
Sitzungsteilnehmerinnen und Sit
zungsteilnehmer können verlangen,
dass während ihres Redebeitrags
Aufnahmen unterbleiben. Aufnah
men von Zuhörerinnen und Zuhörern
bedürfen ihrer vorherigen Einwilli
gung.

$12
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Der Kreistag schließt die Öffentlich
keit von der Sitzung aus, wenn das
Wohl der Allgemeinheit oder berech
tigte Ansprüche Einzelner der öffent
liehen Behandlung entgegenstehen
(Art. 46Abs.2 LKrO).

(2) Über den Ausschluss der Öffentlich
keit wird in nichtöffentlicher Sitzung
beraten und beschlossen (Art. 46 Abs.
2Satz2LKr0).

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung ge
fassten Beschlüsse gibt der Landrat
oder ein von ihm Beauftragter der
Öffentlichkeit in einer späteren öf
fentlichen Kreistagssitzung oder in
anderer geeigneter Weise bekannt,
sobald die Gründe für die Geheimhal
tungweggefallen sind (vgl. Art. 46Abs.
3LKrO).

$13
Nichtöffentliche Sitzungen

Grundsätzlich sind in nichtöffentlicher
Sitzung zubehandeln:
1. Grundstücksangelegenheiten,
2. Vergabe von Bau- und sonstigen Auf-
trägenundKonzessionen,

3. Personalangelegenheiten,
4. Sparkassenangelegenheiten,
5. Angelegenheiten der Klinikum Bay
reuthGmbH,

6. Angelegenheiten, die dem Steuer-
oderSozialgeheimnis unterliegen,

es sei denn, dass im Einzelfall Rücksich
ten auf das Wohl der Allgemeinheit oder
auf berechtigte Ansprüche einzelner
nicht entgegenstehen (Art. 46Abs. 2Satz 1
LKrO).

$ 14
Form der Sitzung

Die äußere Formder Sitzungen istwürdig
zu gestalten. Die Kreisrätinnen und
Kreisräte sind gehalten, diesem Grund
satzRechnung zu tragen.

III. Teil
Geschäftsgang

$15
Ladung

(1) Die Einberufung der Kreistagssitzun
gen erfolgt durch den Landrat (Art . 25
LKrO).

(2) Die Kreisrätinnen und Kreisräte
werden schriftlich unter Beifügung
der Tagesordnung oder mit ihrem
Einverständnis elektronisch zu den
Sitzungen eingeladen. Im Falle einer
elektronischen Einladung wird die
Tagesordnung als nicht veränderba
res Dokument durch E-Mail oder,
soweit Rücksichten auf das Wohl der
Allgemeinheit oder berechtigte An
sprüche Einzelner dies erfordern,
durchDe-Mail oder in verschlüsselter
Form versandt. Eine elektronische
Einladung ist auch möglich über den
E-Mail-Versand eines Links, über den
ein nicht veränderbares Dokument in
einem technisch individuell gegen

Zugriffe Dritter geschützten Bereich
(Kreisräteinformationssystem) geöff
net werden kann. Das Einverständnis
für die elektronische Ladung ist
schriftlich gegenüberdem Landrat zu
erklären; es istjederzeitwiderrufbar.

(3) Die Ladung hat den Kreisrätinnen
und Kreisräten spätestens am 7. Tag
vor der Sitzung zuzugehen. In drin
gendenFällen kann diese Frist bis auf
den 3. Tag vor der Sitzung abgekürzt
werden. Die Sitzungsunterlagen
sollen denKreisrätinnen undKreisrä
ten bis zum 7. Tag vor der Sitzung
zugegangen sein, diese Frist kann bis
zum 3. Tag vor der Sitzung abgekürzt
werden.

(4) Der Ladung ist die hinsichtlich der
einzelnen Beratungsgegenstände
hinreichend konkretisierte Tagesord
nung beizufügen. Die weiterenUnter
lagen werden den Kreisrätinnen und
Kreisräten in einem technisch indivi
duell gegen Zugriffe Dritter geschütz
ten Kreisrätinnen- und Kreisrätein
formationssystem zur Verfügung
gestellt; auf Wunsch werden die Un
terlagen in Papierform zur Verfügung
gestellt.

(5) Sitzungsunterlagen für nichtöffentli
che Sitzungen werden den Fraktions
vorsitzenden und den Sprechern der
Gruppierungen übersandt. Die nicht
öffentlichen Sitzungsunterlagen
werden für den Zeitraum der Sitzung
als Tischvorlage zur Verfügung ge
stellt.

(6) Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der
Kreistagssitzungen sind spätestens
am 5. Tag vor der Sitzung, in dringen
den Fällen am 3. Tag vor der Sitzung,
öffentlich bekannt zu machen. Den
örtlichen Medien soll die Tagesord
nungjeder öffentlichen Sitzung recht
zeitigmitgeteiltwerden.

$16
Tagesordnung

Die Tagesordnung der Kreistagssitzun
genwird vomLandrat aufgestellt.

$17
Antragstellung

(1) Anträge, die in einer Kreistagssitzung
behandelt werden sollen, können nur
von Mitgliedern des Kreistags gestellt
werden. Sie sind schriftlich beim
Landrat einzureichen und ausrei
chend zu begründen. Sie müssen
spätestens bis zum 14. Tag vor der
Sitzung beim Landrat eingereicht
werden.

(2) Verspätet eingehende oder erst un
mittelbar vor oder während der Sit
zung gestellte Anträge können nach-
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. träglich in die Tagesordnung aufge
nommen werden, wenn entweder die
Angelegenheit dringlich ist und der
Kreistag der Behandlung mehrheit
lich zustimmt oder sämtliche Mitglie
der des Kreistags anwesend sind und
kein Mitglied der Behandlung wider
spricht. An träge nach Satz 1, die noch
Ermittlungen und Prüfungen, Beizie
hung von Akten oder die Befragung
nicht anwesender Sachbearbeiter
oder sonstiger Personen notwendig
machen, werden bis zur nächsten
Sitzung zurü ckgestellt.

(3) Nicht der Schriftform bedürfen

1. Anträge zur Geschäftsordnung wie
z.B.
a) SchließungderRednerliste,
b) Schluss derBeratungund sofor
tigeAbstimmung,

c) Vertagung eines Tagesord
nungspunktes,

d) Nichtbehandlung eines Tages
ordnungspunktes (Gegenstan
des),

e) Verweisung ineinenAusschuss,
f) Unterbrechung oder Aufhe
bungderSitzung,

g) Verweisung eines Tagesord
nungspunktes auf eine nichtöf
fentliche Sitzung,

h) Einwendungen zur Geschäfts
ordnung,

2. einfache Sachanträgewie z.B.
a) Änderungsanträge während
derDebatte,

b) ZurückziehungvonAnträgen,
c) Wiederaufnahme zurückgezo
generAnträge.

(4) Anträge, die im Haushaltsplan nicht
vorgesehene Ausgaben verursachen,
sollen nur gestellt werden, wenn
gleichzeitig Deckungsvorschläge
gemachtwerden (Art . 60Abs.1 LkrO).

(5) Anträge von Mitgliedern des Kreista
ges, für deren Behandlung ein Aus
schuss zuständig ist, sind vom Land
rat in den zur Behandlung zuständi
genAusschuss zuverweisen.

Anträge, die rechtsmissbräuchlich
sind (z. B. ständige Wiederholungen
von Anträgen zur gleichen Angele
genheit ohne Vorliegen neuer sachli
cher Gesichtspunkte, schikanöse
Anträge oder solche mit strafbarem
Inhalt) müssen nicht in die Tagesord
nung aufgenommen werden und
können vomLandrat zurückgewiesen
werden.

Aus organisatorischen Gründen kann
der Landrat Anträge in die Tagesord
nung einer nachfolgenden Kreistags
sitzung aufnehmen, um die anstehen
de Kreistagssitzung nicht zu über
frachten.

$18
Beiziehung von

Bediensteten des Landratsamtes

(1) Der Landrat kann nach .seinem Er
messen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter des Landratsamts oder sonstige
Auskunftspersonen zu den Sitzungen
desKreistags beiziehen.

(2) DerjuristischeBeamte, derdenLand
rat im Amt vertritt, soll grundsätzlich
zu den Sitzungen zugezogen werden.
Dem Jugendhilfeausschuss soll die
Geschäftsbereichsleitung für soziale
Angelegenheitenbeiwohnen.

$19
Sitzungsablauf

(1) DerAblaufderKreistagssitzungen ist
regelmäßigwie folgt:
1. EröffnungderSitzung
2. Feststellung der ordnungsgemä
ßenLadung, FeststellungderAnwe
senheit und Bekanntgabe vorlie
genderEntschuldigungen,

3. Feststellung der Beschlussfähig
keit desKreistags ($ 21),

4. Bekanntgaben, erforderlichenfalls
Beratung und Beschlussfassung
hierüber,

5. Bekanntgabe über Anordnungen
oder über die Besorgung unauf
schiebbarer Geschäfte durch den
Landrat an Stelle des Kreistags
gemäßArt. 34Abs. 3LKrO,

6. Beratung und Beschlussfassung
über die Tagesordnungspunkte
unter Zugrundelegung evtl. Aus
schussbeschlüsse,

7. Schließung der Sitzung durch den
Vorsitzenden.

(2) Anträge und Anfragen sind im Rah
men der Geschäftsordnung in der
Reihenfolge ihres Eingangs zu behan
deln.

$ 20
Vorsitz, Handhabung der Ordnung

(1) Den Vorsitz im Kreistag führt der
Landrat (Art. 33 LKrO). Ist der Land
rat verhindert oder persönlich betei
ligt, so vertritt ihn sein gewählter
Stellvertreter (Art. 32 LKrO). Ist auch
dieser verhindert, so gilt § 44 Abs. 3
Satzla.

(2) DerVorsitzende leitet dieVerhandlun
gen und handhabt die Ordnung im
Sitzungsraum.

(3) Der Vorsitzende ist berechtigt, Kreis
rätinnen und Kreisräte mit Zustim
mung des Kreistags von der Sitzung
auszuschließen, wenn sie die Ord
nung fortgesetzt erheblich stören (Art.
47Abs. 1 Satz 3LKrO; bezüglich sons
tigerZuhörervgl.$11 Abs. 3 Satz 2).

(4) Wird durch eine bzw. einen bereits
von einer früheren Sitzung ausge
schlossene Kreisrätin oder ausge
schlossenen Kreisrat die Ordnung
innerhalb von zwei Monaten neuer
dings erheblich gestört, so kann ihm
der Kreistag für zwei weitere Sitzun
gen die Teilnahme untersagen (Art . 47
Abs. 2LKrO).

(5) Falls die Ruhe und Ordnung im Sit
zungssaal nicht anders wieder herzu
stellen ist, kann der Vorsitzende die
Sitzung unterbrechen oder aufheben.
Zum äußeren Zeichen der Unterbre
chung oder Aufhebung verlässt der
Vorsitzende den Sitzungsraum, nach
dem er die Sitzung geschlossen oder
die Dauer der Unterbrechung ange
kündigt hat. Eine unterbrochene
Sitzung ist spätestens am nächsten
Tag fortzuführen; einer neuerlichen
Ladung hierzu bedarf es nicht. Die
Beratung ist an dem Punkt, an dem
die Sitzung unterbrochen wurde,
fortzusetzen.

(6) Während der Sitzungen ist denKreis
rätinnen und Kreisräten im Sitzungs
saal das Telefonieren mit mitgeführ
ten Mobiltelefonen / Smartphones
nicht gestattet. Sie sind stumm- oder
auszuschalten. Verstöße werden mit
einer Zahlung von jeweils 5,00 Euro
geahndet und sind vor Ort beim Sit
zungsdienst zubegleichen.

$21
Beschlussfähigkeit

(1) Der Kreistag ist beschlussfähig, wenn
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß
geladen sind und die Mehrheit der
Mitglieder anwesend und stimmbe
rechtigt ist (Art. 41 Abs. 2 LKrO).

(2) Wird der Kreistag wegen Beschluss
unfähigkeit aufgrund fehlenderAnwe
senheitsmehrheit zum zweiten Male
zur Verhandlung über denselben
Gegenstand zusammengerufen, so ist
er ohne Rücksicht auf die Zahl der
Erschienenen beschlussfähig. Bei der
zweiten Einladung muss auf diese
Regelung des Art. 41 Abs. 3 Satz 1
LKrO hingewiesenwerden.

$22
Beratung

(1) Eine Kreisrätin, ein Kreisrat oder
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbei
ter desLandratsamts darfimKreistag
nur dann sprechen, wenn ihm vom
Vorsitzenden das Wort erteilt ist. Der
Vorsitzende erteilt das Wort in der
Reihenfolge der Wortmeldung, bei
gleichzeitiger Wortmeldung nach
seinem Ermessen. Bei Wortmeldung
"zur Geschäftsordnung" ist das Wort
außer der Reihe im Anschluss an
einen laufenden Redebeitrag sofort
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zu erteilen. Der Vorsitzende kann in
Ausübung seines Am tes jederzeit das
Wort ergreifen.

(2) Die Anrede ist nur an den Vorsitzen
den und an die Kreisrätinnen und
Kreisräte, nicht an die Zuhörer zu
richten.

(3) Jede Beratung setzt einen Tagesord
nungspunkt oder einen Antrag aus
derMitte des Kre istags voraus.

(4) Sachanträge sind stets, An träge zur
Geschäftsordnung bei Bedarf, zur
Beratung zu stellen.

(5) Es darf nur zu dem zur Beratung
stehenden Antrag oder Tagesord
nungspunkt und mit einer angemes
senen Redezeit gesprochen werden.
Andernfalls kann der Vorsitzende das
Wort entziehen.

(6) Über einen bereits zur Abstimmung
gebrachten Antrag kann in derselben
Sitzung die Beratung und die Ab
stimmung nicht mehr aufgenommen
werden, wenn nicht alle Mitglieder,
die an der Abstimmung teilgenom
men haben, mit der Wiederholung
einverstanden sind.

(7) Während der Beratung über einen
Antrag oder einen Tagesordnungs
punkt sind nur zulässig

1. Geschäftsordnungsanträge,
2. Zusatzanträge, Änderungsanträge
oderAn träge aufZurückziehung.

(8) Über Anträge zur Geschäftsordnung
ist sofort abzustimmen. Sind diese
An träge auf Schließung der Redner
liste oder auf Schluss der Beratung
gerichtet(vgl. S 17Abs.3Nr. 1 Buchst.
a und b) und ist der Antrag von Er
folg, haben der Vorsitzende und die
Antragstellerin bzw. der Antragstel
ler zur Sache das Recht zur Schluss
äußerung.

(9) Bei Verletzung der vorstehenden
Grundregeln für die Beratung ist der
Vorsitzende berechtigt, zur Ordnung
zu rufen, auf den Verstoß aufmerk
sam zu machen und bei Nichtbeach
tung solcherWarnungen das Wort zu
entziehen.

(10) Ist der Landrat der Auffassung, dass
ein in die Tagesordnung aufgenom
mener Antrag rechtlich (z.B. wegen
fehlender Zuständigkeit des Kreis
tags) unzulässig ist, so hat er bei
Aufruf des Tagesordnungspunktes
auf seine Bedenken hinzuweisen.
Jedes Mitglied des Kreistags (ein
schließlich des Vorsitzenden) kann
einen Antrag zur Geschäftsordnung
aufNichtbehandlunggem. S 17Abs.3
Nr. 1 Buchst. d stellen. DieserAntrag
soll kurz begründet werden. Findet
eine Beratung überdiesenGeschäfts-

ordnungsantrag statt, so muss sie
sich auf die Zulässigkeit des Haupt
antrages beschränken. Über einen
Antrag auf Schluss der Beratung
über diesen Geschäftsordnungsan
trag ist sofort abzustimmen.

$ 23
Beschlüsse, Wahlen

(1) Beschlüsse des Kreistags werden in
offenerAbstimmungmitMehrheit der
Abstimmenden gefasst. Bei Stimmen
gleichheit ist der Antrag abgelehnt
(Art. 45 Abs.1 LKrO).

(2) Wahlen werden in geheimer Abstim
mungnachMaßgabe desArt. 45 Abs.3
LKrO vorgenommen. Sie sind nur
dann gültig, wenn sämtliche Mitglie
der unter Angabe des Gegenstandes
geladen sind und die Mehrheit von
ihnen anwesend und stimmberechtigt
ist. Gewählt ist, wer mehr als die HäIf
te der abgegebenen gültigen Stimmen
erhält. Neben Neinstimmen und
leeren Stimmzetteln gelten auch
solche Stimmzettel als ungültig, die
den Namen des Gewählten nicht
eindeutig erkennen lassen. Ist minde
stens die Hälfte der abgegebenen
Stimmen ungültig, ist die Wahl zu
wiederholen. Ist die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gültig und
erhält keiner der Bewerber mehr als
die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen, so erfolgt Stichwahl zwi
schen den beiden Bewerberinnen
bzw. Bewerbern mit den höchsten
Stimmenzahlen. Bei Stimmengleich
heit in der Stichwahl entscheidet das
Los.

(3) Ein Verzicht auf das Wahlgeheimnis
ist unzulässig.

$ 24
Abstimmung

(1) Stehen mehrere Anträge zur Abstim
mung, so gilt folgende Reihenfolge:
1. Anträge zur Geschäftsordnung
vgl. $22Abs. 8),

2. Beschlüsse des Kreisausschusses
oder der weiteren Ausschüsse zu
demBeratungsgegenstand,

3. weitergehendeAnträge; dabei sind
nur solche Anträge als weiterge
hend anzusehen, die einen größe
ren Aufwand oder eine stärker
einschneidende Maßnahme zum
Gegenstand haben; hiervon kann
beiUnklarheiten durchMehrheits
beschluss abgewichenwerden,

4. zuerst gestellte Anträge, wenn
spätergestellte nicht unterNr.1 bis
3fallen.

(2) Vor jederAbstimmung ist der Antrag,
über den abgestimmt werden soll,

vomVorsitzenden zuwiederholen.

(3) Es wird grundsätzlich durch Hand
aufhebenabgestimmt.

(4) AufVerlangen von mindestens einem
Viertel der anwesenden Kreisrätin
nen und Kreisräte ist namentlich
abzustimmen.

(5) Jedes Mitglied des Kreistags kann bis
zum Auftrag des nächsten Tagesord
nungspunktes verlangen, dass in der
Niederschrift vermerkt wird, wie es
abgestimmthat(Art.48Abs.1 LKrO).

(6) Die Stimmenzählung ist durch den'
Vorsitzenden vorzunehmen. Das
Abstimmungsergebnis ist dem Kreis
tagbekannt zu geben.

$ 25
Anfragen

(1) Jede Kreisrätin und jeder Kreisrat ist
berechtigt, während einer Beratung
Anfragen zur Sache an denVorsitzen
den und mit dessen Zustimmung an
anwesende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Landratsamts zu
richten. Solche Anfragen werden
nicht zurBeratunggestellt.

(2) Die oder der Befragte kann mit Zu
stimmung des Vorsitzenden die sofor
tige Beantwortung einer Anfrage
ablehnen, wenn der Gegenstand erst
durch Aktenprüfung oder zusätzliche
Nachforschungen geklärt werden
muss. Die Antwort ist dann dem bzw.
der Anfragenden schriftlich zuzulei
ten und im Rahmen der Bekanntga
ben in einer der folgenden Sitzungen
mitzuteilen.

(3) In die Tagesordnung jeder Kreistags
sitzung ist der Tagesordnungspunkt
"Sonstiges, Anfragen" aufzunehmen.
Jede Kreisrätin und jeder Kreisrat ist
berechtigt, Anfragen zu Kreisangele
genheiten an den Vorsitzenden zu
richten. Anfragen zu staatlichen Auf
gaben sind wegen fehlender Zustän
digkeit des Kreistages nicht zulässig.
Die Anfragen werden nicht zur Bera
tung gestellt. Ist eine sofortige Beant
wortung nicht möglich, erfolgt diese
im Rahmen der Bekanntgaben in
einer der folgendenSitzungen.

$ 26
Niederschrift

(1) Über jede Kreistagssitzung ist eine
Niederschrift zu fertigen. Für die
Niederschrift ist der Vorsitzende
verantwortlich. Er bestimmt die Pro
tokollführerin bzw. den Protokollfüh
rer.

(2) Die Niederschrift soll den zeitlichen
Ablaufder Sitzung zusammenfassend
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wiedergeben (Art, 48 Abs. 1 Satz 2
LKrO).

(3) Die Niederschrift muss ersehen las
sen

1. Tag, Ort undBeginnderSitzung,

2. Öffentlichkeit oder Nichtöffent
lichkeit derSitzung,

3. Namen der anwesenden Kreisrä
tinnenundKreisräte,

4. Tagesordnung und behandelte
Gegenstände,

5. Wortlaut der Anträge und Be
schlüsse,

6. Abstimmungsergebnis,

7. Zeit und Grund des etwaigen Aus
schlusses einer Kreisrätin bzw.
einesKreisrats,

8. Zeitpunkt der Beendigung der
Sitzung.

(4) Die Niederschrift ist nach Fertigstel
lung durch die Protokollführerin bzw.
den Protokollführer und den Vorsit
zenden zu unterzeichnen. Die unter
zeichnete Niederschrift ist eine öffent
licheUrkunde. Sie ist inder folgenden
Sitzung aufzulegen und zu genehmi
gen.

(5) Zur Erleichterung der Aufnahme der
Niederschrift ist es der Protokollfüh
rerin bzw. dem Protokollführer ge
stattet, für Aufzeichnungen einen
Tonträger zuverwenden. NachFertig
stellung, Unterzeichnung und Geneh
migung der Niederschrift sind die
Tonaufnahmenzu löschen.

(6) Die Vorsitzenden der Kreistagsfrak
tionen und Sprecher der Gruppierun
gen erhalten je ein Exemplar der
Niederschrift (öffentliche undnichtöf
fentliche Sitzung) zugeleitet. Die
Niederschrift (öffentliche Sitzung)
wird zur Einsicht aufdemKreisrätin
nen- undKreisräteinformationsportal
veröffentlicht. Kreisrätinnen und
Kreisräte, die die Zusendung der
Unterlagen in Papierform gewählt
haben, erhalten die Niederschriften
(öffentliche Sitzung) auch in Papier
form.

§ 27
Einsichtnahme

durch Kreisrätinnen und Kreisräte,
Abschriften

Die Kreisrätinnen und Kreisräte sind
berechtigt, jederzeit die Niederschriften
über öffentliche und nichtöffentliche
Sitzungen des Kreistags und der Aus
schüsse einzusehen. Sie können beim
Landrat die Erteilung von Abschriften
der Beschlüsse verlangen, die in öffentli
cher Sitzung gefasst wurden (Art. 48
LKrO).
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$ 28
Einsichtnahme durch

Kreisbürgerinnen und Kreisbürger

Die Einsicht in die Niederschriften über
öffentliche Sitzungen steht allen Kreis
bürgerinnen und Kreisbürgern frei (Art.
48Abs. 2 Satz 2LKrO).Diese werdennach
Genehmigung der Niederschrift auf der
Internetseite des Landkreises Bayreuth
veröffentlicht.

IV. Teil
Kreistag

$29
Zuständigkeit des Kreistags,

Fraktionen

(1) DerKreistag ist für die inArt. 30 LKrO
genannten Angelegenheiten aus
schließlich zuständig.

(2) Ferner ist der Kreistag für folgende
Angelegenheiten zuständig:
1. Verhängung von Ordnungsgeld
gegen in Kreistagssitzungen säu
mige Kreisrätinnen und Kreisräte
(Art. 42Abs.2LKrO),

2. Entscheidung über die persönliche
BeteiligungvonKreisrätinnen und
Kreisräten inAngelegenheiten, die
vom Kreistag behandelt werden
(Art. 43Abs.3 LKrO),

3. Ausschluss von Kreisrätinnen und
Kreisräten aus einer Kreistagssit
zung wegen wiederholter Störung
derOrdnung (Art.47Abs.2LKrO),

4. Umwandlung und Aufhebung
kreiskommunalerStiftungen,

5. Erlass von Richtlinien zur Rege
lungvonKreisangelegenheiten,

6. Erstmalige Beschlussfassung über
Investitionsmaßnahmendes Land
kreises ab einerKostensumme von
500.000 Euro,

7. Bewilligung über- und außerplan
mäßiger Ausgaben sowie sonstiger
Maßnahmen, durch die im Haus
haltsplan nicht vorgesehene Ver
bindlichkeiten des Landkreises
entstehenkönnen, die imEinzelfall
einen Betrag von 100.000 Euro
übersteigen (Art. 60LKrO),

8. Bestellung der Vertrauensperso
nen für den Schöffenwahlaus
schussbeimAmtsgerichtBayreuth
($ 40Abs. 3 GVG),

9. Aufstellung derVorschlagsliste für
ehrenamtliche Richter am Verwal
tungsgericht Bayreuth ($ 28
VwGO).

(3) Die im Kreistag vertretenen Parteien
und Wählergruppen können Fraktio
nen bilden, falls sie so stark sind, dass
sie mindestens einen Sitz im Kreis-

ausschuss erhalten. Die Fraktionen
benennen einen Fraktionsvorsitzen
den und mindestens einen Stellver
treter.

V. Teil
Ausschüsse

§ 30
Vorarbeit für den Kreistag
durch den Kreisausschuss

(1) Der Kreisausschuss bereitet die Ver
handlungen des Kreistags vor (Art. 26
LKrO).

(2) Die Vorbereitung erfolgt durch die
Vorberatung des Gegenstandes, die
im Falle der Vorbehandlung durch
einen weiteren Ausschuss abgekürzt
erfolgenkann, und erforderlichenfalls
durcheinenBeschlussvorschlag.

$31
Weitere Zuständigkeit
des Kreisausschusses

Der Kreisausschuss ist in eigener Verant
wortung zuständig für alle Verwaltungs
aufgaben, die nicht dem Kreistag, weite
ren beschließenden Ausschüssen oder
dem Landrat vorbehalten sind. Er be
schließt im Rahmen seiner Zuständigkei
ten endgültig (Art. 26 LKrO). DerKreistag
kann Beschlüsse des Kreisausschusses
nur unter den gleichen Voraussetzungen
ändern oder aufheben, die für die Aufhe
bungseinereigenenBeschlüsse gelten.

$ 32
Einberufung des Kreisausschusses

(1) Der Kreisausschuss wird vom Land
rat nach Bedarf einberufen. Er muss
einberufen werden, wenn es die Hälf
te der Mitglieder unter Angabe des
Beratungsgegenstandes schriftlich
beantragt (Art. 28LKrO).

(2) Zu den Sitzungen des Kreisausschus
ses ist auch der gewählte Stellvertre
ter desLandrats zu laden.

$ 33
Bestellung des Kreisausschusses

(1) Dem Kreisausschuss gehören der
Landrat und 12 Kreisrätinnen und
Kreisräte an (Art. 27LKrO).

(2) Die Mitglieder des Kreisausschusses
werden vom Kreistag aufgrund der
Vorschläge der Parteien und Wähler
gruppen nach dem Verfahren Sainte
Legue/Schepers (Höchstzahlverfah
ren) ermittelt (vgl. Art. 35 GLKrWG).
Bei gleicher Teilungszahl entscheidet
die größere Zahl der bei derWahl auf
die betreffenden Parteien und Wäh
lergruppen abgegebenen Stimmen.



Einzelmitglieder und kleine Gruppen
des Kreistages, die aufgrund des
Stärkeverhältnisses im Kreisaus
schuss nicht vertreten wären, können
sich zur Entsendung gemeinsamer
Vertreter in den Kreisausschuss zu
sammenschließen (Ausschussge
meinschaft i. S. d. Art . 27 Abs. 2 Satz 5
LKrO); Ausschussgemeinschaften
können einen Sprecher und minde
stens einen Stellvertreter benennen.

(3) Die Parteien, Wählergruppen oder
Ausschussgemeinschaften, auf die
Sitze entfallen sind, schlagen ihre
Bewerberinnen bzw. Bewerber vor,
die sodann als Mitglieder des Kreis
ausschusses zu bestellen sind.

(4) Für jede Kreisrätin und jeden Kreis
rat als Mitglied des Kreisausschusses
werden für den Fall der Verhinderung
zwei Stellvertreterinnen bzw. Stell
vertreter (unter Angabe der Reihen
folge) namentlich bestellt . Das Aus
schussmitglied hat seine Stellvertre
terin bzw. seinen Stellvertreter im
Falle der Verhinderung zu verständi
gen und die ihr bzw. ihm zugesandten
Ladungsunterlagen zu übergeben,
sofern festgelegt ist, dass die Stellver
treterin bzw. der Stellvertreter die
Unterlagen in Papierform zugesandt
bekommt. Diese Regelung gilt ebenso
bei Verhinderung der 1. Stellvertrete
rin bzw. des 1. Stellvertreters.

(5) Während der Wahlzeit im Kreistag
eintretende Änderungen des Stärke
verhältnisses der Parteien und Wäh
lergruppen sind auszugleichen.
Scheidet ein Mitglied aus der von ihm
vertretenen Partei oder Wählergrup
pe aus, so verliert es seinen Sitz im
Kreisausschuss (vgl. Art. 27 Abs. 3
LKrO).

$ 34
Jugendhilfeausschuss

(1) DerKreistag bestellt gemäß§§ 70 Abs.
1 und 71 SGB VIIIKJHG) undArt. 17
ff. AGSG den Jugendhilfeausschuss
als ständigen beschließenden Aus
schuss. Ihm gehören stimmberechtig
te und beratendeMitgliederan.

1. Stimmberechtigte Mitglieder ($ 71
Abs.1 SGBVIII, Art.18AGSG) sind
a) der Landrat oder das von ihm
bestellte Mitglied des Kreistags
alsVorsitzender,

b) sechsMitgliederdesKreistags,
c) zwei vom Kreistag gewählte, in
derJugendhilfe erfahrene Frau
en undMänner,

d) sechs vom Kreistag gewählte
Frauen und Männer auf Vor
schlagder imLandkreis wirken
den anerkannten Träger der
freienJugendhilfe.

2. Beratende Mitglieder (Art. 19
AGSG)sind
a) die Leiter der Verwaltung des

' Jugendamts,

b) ein Mitglied, das als Jugend
oder Familien- oder Vormund
schaftsrichter bzw. -richterin
tätig ist,

c) ein Mitglied aus dem Bereich
der Schulen oder der Schulver
waltung,

d) ein Bediensteter der zuständi
genArbeitsagentur,

e) eine Fachkraft, die in der Bera
tung im Sinne des§ 28 SGBVIII
(Erziehungsberatung) tätig ist,

f) die für den Jugendamtsbezirk
zuständige kommunale Gleich
stellungsbeauftragte, sofern
eine solche bestellt ist,

g) ein Polizeibeamter oder eine
Polizeibeamtin,

h) die bzw. der Vorsitzende des
Kreisjugendrings oder eine von
ihr bzw. ihm beauftragte Per
son, sofern die oder der Vorsit
zende des Kreisjugendrings
dem Jugendhilfeausschuss
nicht bereits als stimmberech
tigtesMitglied angehört,

i) je eine Vertreterin oder ein
Vertreter der röm.-katholischen
Kirche, der evang.-lutherischen
Kirche und ein weiterer Vertre
ter aus dem Bereich der Kir
chen und sonstigen Religions
gemeinschaften des öffentli
chen Rechts, die im Landkreis
Jugendarbeit leisten und die
Vertretung im Jugendhilfeaus
schuss beantragen.

(2) Für jedes Mitglied des Jugendhilfe
ausschusses ist eine Stellvertreterin
bzs. ein Stellvertreter zu bestellen
(Art. 18 Abs. 3, Art. 19 Abs. 3 AGSG).
Scheidet ein stimmberechtigtes Mit
glied, das nicht dem Kreistag ange
hört, vor Ablauf der Wahlzeit aus, so
ist ein Ersatzmitglied zu wählen (Art.
22 Abs. 3 Satz 1 AGSG). Scheidet ein
beratendes Mitglied vor Ablauf der
Wahlzeit aus, ist nach Art. 19 Abs. 2
AGSG ein Ersatzmitglied zu benen
nen.

(3) Ein beratendes Mitglied kann nicht
Stellvertreter eines stimmberechtig
ten Mitglieds sein. Auf eine ausgewo
gene Berücksichtigung von Frauen
undMännernsoll hingewirktwerden.

$ 35
Rechnungsprüfungsausschuss

DerKreistag bildet aus seinerMitte einen
Rechnungsprüfungsausschuss mit sieben
Mitgliedern und bestimmt ein Ausschuss-

mitglied zumVorsitzenden (Art. 89 Abs. 2
LKrO). Als Ausschussmitglied und als
Ausschussvorsitzender soll der Landrat
nicht bestellt werden. Ferner bestellt der
Kreistag fürjedes Ausschussmitglied eine
Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter
für den Fall seiner Verhinderung und
bestimmt, welches Ausschussmitglied bei
Verhinderung des Ausschussvorsitzen
den den Vorsitz führen soll. Soweit der
Rechnungsprüfungsausschuss vorberat
end tätig ist, sind die Sitzungen nichtöf
fentlich.

$ 36
Weitere beschließende und
beratende Ausschüsse

(1) Der Kreistag bestellt als ständigen
beschließenden Ausschuss einen
Personalausschuss. Der Personalaus
schuss ist für alle personalrechtlichen
Entscheidungen der Bediensteten des
Landkreises, insbesondere für die
Einstellung, Eingruppierung, Beför
derung und Entlassung der Beamtin
nen bzw. Beamten und Beschäftigten
des Landkreises zuständig, soweit der
Landrat nicht in eigener Zuständig
keit entscheidet. Dem Personalaus
schuss gehören derLandrat und zwölf
KreisrätinnenundKreisräte an.

(2) FolgendeAusschüssewerdenbestellt:

a) Ausschuss fürKulturund Soziales
(Bildung, Ehrenamt, Kultur, Senio
ren, Soziales, Sport)

b) Ausschuss für Klima, Umwelt und
Landwirtschaft

c) Ausschuss für Kreisentwicklung,
TourismusundWirtschaft
(Perspektive 2030, Regionalität,
Mobilität, Gesundheit)

Die Ausschüsse unter a) und b) haben
bis zu einer Wertgrenze von 50.000 €
pro Beschluss beschließende Funkti
on; darüber hinaus sind sie beratend.
Der Ausschuss unter c) hat beratende
Funktion. Den Ausschüssen unter a)
bis c) gehören der Landrat und zwölf
KreisrätinnenundKreisräte an.

(3) Der Kreistag kann im Bedarfsfall
weitere beschließende oder vorbera
tendeAusschüsse bilden.

(4) Für die Einberufung und Bestellung
derweiteren Ausschüsse gelten die §§
32und 33 entsprechend.

(5) Den weiteren Ausschüssen können
nur Kreisrätinnen und Kreisräte
angehören. Andere Personen können
als Berater von Fall zu Fall zugezogen
werden.

$37
Geschäftsgang der Ausschüsse

(1) Für den Geschäftsgang des Kreisaus
schusses und der sonstigenAusschüs
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se gelten die Bestimmungen dieser
Geschäftsordnung für den Kre istag,
insbesondere die §§ 11 bis 28 entspre
chend, soweit nicht besondere gesetz
liche Bestimmungen hierfür beste
hen.

(2) Kreisrätinnen und Kreisräte können
auch in nichtöffentlichen Sitzungen
von Ausschüssen, denen sie nicht
angehören, als Zuhörer anwesend
sein. Ein Mitspracherecht steht ihnen
ebenso wie in öffentlicher Sitzung von
Ausschüssen, denen sie nicht angehö
ren, nicht zu. In Einzelfällen kann ein
Ausschuss durch Beschluss jedoch
Kreisrätinnen und Kreisräten als
Nichtmitgliedern des Ausschusses zu
bestimm ten Tagesordnungspunkten
das Wort erteilen; ausgenommen
hiervon ist der stellvertretende Land
rat, dem ein generelles Rederecht
zusteht.

VI. Teil
Landrat und Stellvertreter

$ 38
Zuständigkeit des Landrats

(1) Der Landrat vertritt den Landkreis
nach außen (Art. 35 LKrO). Der Um
fang der Vertretungsmacht ist auf
seine Befugnisse beschränkt (Art. 35
Abs.1 LKrO).

(2) Der Landrat führt den Vorsitz im
Kreistag, im Kreisausschuss und in
den weiteren Ausschüssen (Art. 33
LKrO; vgl. auch§ 20 dieser Geschäfts
ordnung). Soweit es ihm durchGesetz
gestattet ist (vgl. Art.17Abs. 3 AGSG),
kann er den Vorsitz auf einen Vertre
ter übertragen. Der Landrat führt die
Geschäfte desLandkreises gemäß den
Gesetzen und Beschlüssen der Kreis
organe.

(3) Der Landrat bereitet die Sitzungsge
genstände vor; er vollzieht die Be
schlüsse und beanstandet solche
Entscheidungen, die er für rechtswid
rig hält, setzt ihren Vollzug aus und
führt, soweit erforderlich, die Ent
scheidung der Rechtsaufsichtsbehör
de herbei (Art. 54 LKrO); von einer
solchen Aussetzung hat er den Kreis
tag bzw. den beschließenden Aus
schussunverzüglich zuverständigen.

(4) Der Landrat ist zuständig zur Rege
lung der innerdienstlichen Angele
genheiten des Landratsamts (z.B.
Dienstanweisungen und Hausord
nungen, Geschäftsverteilungspläne,
Zeichnungsbefugnis, Personal- und
Materialeinsatz, Arbeitszeitregelung
imRahmender geltendenArbeitszeit
ordnungen, Zahlungsanordnung und
derenÜbertragung).

(5) Der Landrat ist ferner zuständig für
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die Angelegenheiten der §§ 39 bis 41
dieserGeschäftsordnung.

(6) Darüber hinaus kann der Kreistag
durch Änderung bzw. Ergänzung
dieser Geschäftsordnung weitere
Verwaltungsaufgaben dem Landrat
zur selbständigen Erledigung über
tragen, soweit es sich nicht um Ange
legenheiten im Sinne von Art. 34 Abs.
2 Satz 2 i. V. m. Art. 30 Abs. 1 LKrO
handelt. Für die Übertragung der
personalrechtlichen Befugnisse nach
Art. 38 Abs. 1 Satz 3 LKrO ist ein Be
schluss des Kreistags nötig, der der
Mehrheit der stimmberechtigten
Kreistagsmitgliederbedarf.

(7) Dem Landrat werden im Rahmen des
Stellenplans die inArt. 38Abs.1 Satz 1
LKrO genannten personalrechtlichen
Befugnisse für Beamtinnen bzw.
Beamte bis einschließlichBesGr. A 10,
bei 'Tarifbeschäftigten bis einschließ
lich EntGr. 9 e TV6GD und bei Tarifbe
schäftigten im Sozial- und Erzie
hungsdienst bis einschließlich
EntgGr:. S 14TV6Dübertragen (Art. 38
Abs. l Satz3LKrO).

Darüber hinaus werden dem Landrat
alle sonstigen personalrechtlichen
Befugnisse für den in Satz 1 beschrie
benen Personenkreis übertragen, die
dem Landkreis als Arbeitgeber und
Dienstherr, insbesondere als oberste
Dienstbehörde nach den tarif-, beam
ten-, besoldungs-, versorgungs-, kin
dergeld- und disziplinarrechtlichen
Vorschriften obliegen (Art. 34 Abs. 2
LKrO).

Die gesetzlichen Personalzuständig
keiten des Landrates gern. Art. 38 Abs.
2 und 3 und Art. 34 Abs. 1 LKrO blei
ben unberührt. Darüber hinaus blei
ben die Zuständigkeiten des Kreista
ges nachArt. 30LKrOunberührt.

$ 39
Einzelne Aufgaben des Landrats

(1) Der Landrat erledigt in eigener Zu
ständigkeit
1. die laufendenAngelegenheiten, die
fürdenLandkreis keine grundsätz
liche Bedeutung haben und keine
erheblichen Verpflichtungen er
warten lassen (Art. 34Abs.1 S.1 Nr.
1LKrO),

2. die Angelegenheiten des Landkrei
ses, die im Interesse der Sicherheit
der Bundesrepublik oder eines
ihrer Länder geheimzuhalten sind
(Art.34Abs.l S.1Nr.2LKr0),

3. weitere Angelegenheiten, die ihm
durch Beschluss des Kreistags
übertragen sind (Art. 34 Abs. 2 und
Art. 38Abs.1 Satz3LKr0).

(2) Zu den laufenden Angelegenheiten i.
S. d. Abs. 1 Nr. 1 bzw. zu den nachAbs.

1Nr. 3 übertragenenAngelegenheiten
gehören insbesondere:
1. der Vollzug der Satzungen und
Verordnungendes Landkreises,

2. der Abschluss von bürgerlich
rechtlichen und öffentlich-recht
lichen Verträgen (z.B. Kauf-, Miet-,
Pacht-, Werklieferungsverträge;
Straßenbaukosten-, Anschlussge
bühren-, Benutzungsverträge) bis
zueinerWertgrenze des Rechtsver
hältnisses von 100.000,00 Euro,

3. die Vornahme sonstiger bürger
lich-rechtlicher und öffentlich
rechtlicher Rechtshandlungen
(z.B. Stundung, Erlass, Gewährung
von Teilzahlungen, grundbuch
rechtlicher Erklärungen, Kündi
gungen, Mahnungen, Rücktritte)
bis zu einerWertgrenze des Rechts
verhältnisses von 100.000,00Euro,

4. der Abschluss von nachträglichen
Vertragsergänzungen und Ver
tragsänderungen zu Bauaufträgen
und Liefer- und Dienstleistungs
aufträgen bis zu einer Wertgrenze
von100.000,00Euro,

5. die Abgabe von Prozesserklärun
gen einschließlich Klageerhebung,
Einlegung von Rechtsmitteln und
Abschluss von Vergleichen, wenn
der Rechtsstreit für den Landkreis
keine grundsätzliche Bedeutung
hat und derStreitwertvoraussicht
lich 100.000,00 Euro nicht über
steigt,

6. die Gewährung von freiwilligen
Zuweisungen und Zuschüssen im
RahmendesHaushaltsplans,

7. die Genehmigung zurVerwendung
des Landkreiswappens.

(3) Bei Dauerschuldverhältnissen ist für
die Bemessung derWertgrenzen nach
Abs. 2 der auf ein Jahr entfallende
Betragmaßgeblich.

(4) SoweitAufgaben nachAbs. 2 undAbs.
3 nicht unterArt. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
LKrO fallen, werden sie hiermit dem
Landrat gemäß Art. 34 Abs. 2 LKrO
zurselbständigenErledigungübertra
gen.

$ 40
Vollzug des Haushaltsplans;

überplanmäßige und
außerplanmäßige Ausgaben

(1) Der Landrat vollzieht den Haushalts
plan nach Maßgabe der Beschlüsse
des Kreistags, des Kreisausschusses
oder der weiteren Ausschüsse sowie
seiner eigenen Zuständigkeit, insbe
sondere nachden§§ 38, 39 und41.

(2) Der Landrat ist berechtigt, Kredite im
Rahmen des durch die Haushaltssat
zung (Art. 67 LKrO) festgelegten
Höchstbetrages aufzunehmen und



mit Kre ditgeschäften im Zusammen
hang stehende Regelungen (z. B.
Zinsbindung, Umschuldung) zu tref
fen.

(3) Überplanmäßige und außerplanmä
ßige Ausgaben sind nur zulässig,
wenn sie unabweisbar sind und die
Deckung gewährleistet ist (vgl. Art. 60
Abs.1 LKrO).

$ 41
Dringliche Anordnungen und
unaufschiebbare Geschäfte

(1) Der Landrat ist befugt, an Stelle des
Kreistags, des Kreisausschusses und
der weiteren Ausschüsse dringliche
Anordnungen zu treffen und unauf
schiebbare Geschäfte zu besorgen
(Art. 34 Abs. 3 LKrO). Dringliche
Anordnungen sind solche, die inner
halb eines Zeitraumes erlassen wer
den müssen, in dem eine Kreistags-,
Kreisausschuss- oder sonstige Aus
schusssitzung nicht stattfinden kann.
Unaufschiebbare Geschäfte sind
solche, derenAufschub bis zurErledi
gung durch den Kreistag, Kreisaus
schuss oder sonstigen zuständigen
Ausschuss einen erheblichenNachteil
für die Angelegenheit, den Landkreis
odereinen einzelnen zurFolge hätten.

(2) Der Landrat hat dem Kreistag oder
dem sonstigen zuständigen Aus
schuss in der nächsten Sitzung von
Anordnungen und derBesorgung von
Geschäften gemäß Abs. 1 Kenntnis zu
geben(Art.34Abs.3S.2LKrO).

$ 42
Delegation von Aufgaben und
Befugnissen aufPersonal

des Landratsamts

(1) Dem Landrat stehen für seine Ge
schäfte die dem Landratsamt zuge
wiesenen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter des Staates und des Land
kreises zur Seite. Der Landrat weist
ihnen ihre Aufgabe zu. Er kann seine
Befugnisse in Angelegenheiten der
laufenden Verwaltung teilweise den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Staates oder des Landkreises
übertragen und hierbei entsprechen
de Zeichnungsvollmacht erteilen;
eine darüber hinausgehende Ubertra
gung bedarf der Zustimmung des
Kreistags (Art. 37 Abs. 4 LKrO). Der
Landrat kann Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Staates Kreisangele
genheiten und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Landkreises Staats
angelegenheiten übertragen, soweit
nicht gesetzliche Vorschriften entge
genstehen. Er kann ihnen dabei in
Angelegenheiten der laufenden Ver
waltung auch das Zeichnungsrecht
übertragen (Art. 37Abs. 4 LKrO). Eine
Übereinstimmung zwischen Ge-

schäftsverteilung und Regelung des
Zeichnungsrechts ist anzustreben.

(2) Der Landrat führt die Dienstaufsicht
über die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter des Staates und des Landkrei
ses, er übt ferner die Befugnisse des
Dienstvorgesetzten gegenüber den
Kreisbeamtinnen bzw. Kreisbeamten
aus(Art.37Abs.3,38Abs.3LKrO).

$ 43
Vollzug der Staatsaufgaben

ImVollzug derStaatsaufgaben ($ 2 Abs. 2)
wird der Landrat als Organ des Staates
tätig und untersteht lediglich denWeisun
gen seiner vorgesetzten Dienststellen
(Art. 37Abs. 6 LKrO).

$ 44
Stellvertreter des Landrats

(1) Der Stellvertreter des Landrats hat
den Landrat für den Fall seiner Ver
hinderung in allen seinen Geschäften
(Staats- und Kreisaufgaben) zu ver
treten. Bei kurzdauernder Abwesen
heit des Landrats bedarf es der Stell
vertretung nicht, solange und soweit
die laufende Verwaltung des Land
ratsamts durch Zeichnungsvollmacht
nachArt. 37 Abs. 4 LKrO gewährleis
tet ist.

(2) Der Landrat soll den Stellvertreter im
Hinblick auf den Vertretungsfall lau
fend überdie grundsätzlichenAngele
genheiten des Landratsamts infor
mieren.

(3) Ist auch der gewählte Stellvertreter
verhindert, sovertritt den Landrat
a) im Kreistag und in den Ausschüs
sen ein aus der Mitte des Kreista
ges bestellter weiterer Vertreter,
den der Landrat benennt; sind die
Stellvertreter verhindert, vertritt
denLandrat das älteste anwesende
Kreistagsmitglied.

b) im Übrigen der juristische Beamte
des Landratsamtes, den der Land
rat bestimmt (Stellvertreter im
Amt), bei dessenVerhinderung der
dienstältestejuristischeBeamte.

Zum weiteren Stellvertreter können
nur Deutsche im Sinn des Art. 116
Abs. 1 des Grundgesetzes bestellt
werden (Art. 36Halbsatz 2 LKrO).

(4) Die Anzahl der weiteren Stellvertre
ter des Landrats wird auf fünf be
grenzt.

(5) Der Landrat hat seine Stellvertreter
schriftlich besonders zu verpflichten,
alle Angelegenheiten geheimzuhal
ten, die im Interesse der Sicherheit
oder anderer wichtiger Belange der
Bundesrepublik oder eines ihrer

Länder Unbefugten nicht bekannt
werden dürfen. In gleicher Weise hat
der Landrat Bedienstete zu verpflich
ten, bevor sie mit solchen Angelegen
heitenbefasstwerden.

VII. Teil
Landratsamt

$ 45
Landratsamt

(1) Das Landratsamt ist Verwaltungsbe
hörde des Landkreises (vgl. $ 2Abs. 1
S. 2) und untere staatliche Verwal
tungsbehörde (vgl. § 2 Abs. 2). Das
Personal des Landratsamts erhält
Anweisungen ausschließlich vom
Landrat und nach Maßgabe der Ge
schäftsverteilung von anderen Vorge
setzten.

(2) Die Geschäftsverteilung richtet sich
nach dem vom Landrat zu erlassen
den Geschäftsverteilungsplan (Art. 40
Abs. 3 LKrO).

(3) Das Landratsamt ist verpflichtet, in
Kreisangelegenheiten jeder Kreisrä
tin und jedem Kreisrat Auskunft zu
erteilen, der um eine solche Auskunft
beim Landrat nachsucht (Art. 23 Abs.
2 Satz 2 LKrO). Hierbei kann der
Landrat im Einzelfall auch die Akten
einsicht gestatten.

VIII. Teil
Schlussbestimmung

$ 46
In Kraft treten

Diese Geschäftsordnung tritt am 1. De
zember2020 inKraft.

Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung
des Kreistages Bayreuth in der Fassung
derBekanntmachung vom 1. August 2014
außerKraft.

Bayreuth, 1.Dezember2020
Landratsamt
FlorianWiedemann
Landrat

VollzugderWassergesetze;
Ableiten und Entnehmen von Grund
Wasser aus der Trinkwassergewin
nungsanlage Sauser Brunnen, FI.Nrn.
197/2 und 197/3, Gemarkung Linden
hardt, durch den Zweckverband zur
WasserversorgungderJuragruppe
Erforderlichkeit einer förmlichen Um
Weltverträglichkeitsprüfung (UVP) .
Standortbezogene Vorprüfung für den
Einzelfall

Bekanntmachung

Der Zweckverband zur Wasserversor
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gung der Juragruppe betreibt aufden FI.
Nrn . 197/2 und 197/3 der Gemarkung
Lindenhardt, Stadt Creußen, drei Quel
len für die öffentliche 'Tri nkw asserversor
gung.

Die Grun dwasserentnahme stellt eine
Gewässerbenutzung gemäß $ 8 Abs. 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dar, die
einer wasserrechtlichen Erlaubnis oder
Bewilligungbedarf.

Mit Antrag vom 5.6.2020 beantragte der
Zweckverband zurWasserversorgung der
Juragruppe beim Landratsamt Bayreuth
eine wasserrechtliche Erlaubnis nach S
8, 10WHG fürdas EntnehmenvonGrund
wasser aus den beiden Quellen und legte
die entsprechendenPlanunterlagen vor.

Das aus denQuellen entnommeneWasser
dient der langfristigen quantitativen und
qualitativen Sicherung der öffentlichen
Wasserversorgung von der Pegnitzer
Ortsteile Trockau, Hedelmühle, Herren
mühle und Vestenmühle sowie der Auto
bahnmeisterei Trockau. Die beantragte
Fördermenge beträgt 3,00 lVs, 260 m?/d
und 45.000 m/a aus den Quellen Sauser
BrunnenI-III.

Gemäßden $$ 3aund3cdes Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) i.V.m, Anlage 1 Nr. 13.3.3 zum
UVPG ist für die hier gegenständliche
Grundwasserbenutzung im Rahmen
einer standortbezogenen Vorprüfung des
Einzelfalls ($ 7Abs. 2 UVPG) überschlägig
zu prüfen, ob das Vorhaben erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen haben
kann, die im Hinblick auf eine wirksame
Umweltvorsorge zu berücksichtigen
wären und somit eine förmliche Umwelt
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen
wäre. Hierbei sind die in Anlage 2 zum
UVPG aufgeführten Kriterien zu berück
sichtigen.

Standortmerkmale

Maßgeblich sind jeweils die in Anlage 2
Ziffer 2 zum UVPG vorgegebenen Nut
zungs-, Qualitäts- und Schutzkriterien
unterBerücksichtigungmöglicherKumu
lativwirkungen mit anderenVorhaben im
Sinne vonVorbelastungen amStandort.

Nutzungskriterien

Die Fassungsbereiche der Quellen
sind ordnungsgemäß eingezäunt und
sollten von jeglicher Nutzung freige
halten werden. Die Zufahrt zu den
Quellen wird über eine Forststraße,
ausgehend von der Ortsverbindungs
straße Trockau - Lindenhardt, ge
währleistet. ZugangzudemFassungs
bereich ist nur fürKontroll- undWar
tungsarbeiten sowie Pflegemaßnah
men vorgesehen. ImWasserschutzge

biet bestehen Nutzungseinschrän
kungen für die Land- und Forstwirt
schaft, die aber gerade dem Schutz
des Grundwassers dienen und erheb
liche Auswirkungen auf die Umwelt
verhindernsollen.

Qualitätskriterien

Wasser:

Die Grundwasserentnahme durch die
Gemeinde Heinersreuth ändert die
natürlichen Grundwasserströmungs
verhältnisse nicht. Allenfalls das
Grundwasserangebot wird vermin
dert. Durch die Begrenzung der För.
dermenge und das Wasserschutzge
biet soll aber sichergestellt werden,
dass die Regenerationsfähigkeit des
Grundwasservorkommens und die
Qualität des Grundwassers erhalten
bleiben. Auch durch die schon lang
jährige Nutzung der Quellen konnten
bisher keine negativenAuswirkungen
festgestelltwerden.

Boden:
Im Interesse einer gesicherten Trink
wasserversorgung soll durch die
Festlegungen in der Wasserschutzge
bietsverordnung eine Verschlechte
rungderBodenqualität undderRege
nerationsfähigkeit des Bodens ver
mieden werden. Im unmittelbaren
Umgriffbefinden sich keine bebauten
Grundstücke, auch Straßenver
schmutzung ausVerkehr zudenQuel
len ist in unmittelbarer Umgebung
nichtvorhanden.

NaturundLandschaft:
Die Grundwasserentnahme hat auf
die Qualität, den Reichtum und die
Regenerationsfähigkeit der Natur
und Landschaft keinerlei Auswirkun
gen, da die bestehenden Verhältnisse
beibehalten werden und durch das
ausgewiesene Schutzgebiet aus dem
Jahr 1995 sogar verbessert werden
sollen. Oberirdische Schutzgüter
werdendadurchnichtbeansprucht.

Schutzkriterien

Die Quellen Sauser Brunnen I- III
liegen in einem gemeinsamenWasser
schutzgebiet, das gerade dem Schutz
der Quellen dient. Die Lage in einem
Wasserschutzgebiet ist für 'Trinkwas
serquellen eineunabdingbareVoraus
setzung einer öffentlichenWasserver
sorgung, so dass allein die Lage von
Quellen in einemWasserschutzgebiet
kein Indiz dafür sein kann, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen ist.

Die Quellen liegen in keinemweiteren
in Anlage 3, Ziffer 2.3 zum UVPG
genanntemGebiet.

Ergebnis

Die Grundwasserentnahme führt zu
keinen erheblichen Umweltauswirkun
gen, die im Hinblick auf eine wirksame
Umweltvorsorge berücksichtigt werden
müssten.

Diese Feststellung ist nicht selbständig
anfechtbar($ 3aSatz3UVPG).

Diese Entscheidung ist nach $ 3a Satz 2
UVPG bekannt zumachen. Dabei sinddie
wesentlichen Gründe für das Bestehen
oder Nichtbestehen der UVP.Pflicht
unter Hinweis auf die jeweils einschlägi
gen Kriterien nach Anlage 3 mit anzuge
ben.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist
zusätzlich aufder Internetseite des Land
kreisesBayreuthunter

www.landkreis-bayreuth.de/
Bekanntmachungen

abrufbar (vgl. § 3 a Satz 2 UVPGi. V. m.
Art. 27aBayVwVG).

Bayreuth, 30.Dezember2020
LandratsamtBayreuth
Böhm
Regierungsrat

Übung der US-Streitkräfte

In der Zeit vom 1.2.- 28.2.2021 findet eine
Übung der US-Streitkräfte u.a. im Land
kreis Bayreuth (Gemeindegebiet Spei
chersdorf) statt.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von
den Einrichtungen der übenden Truppe
fernzuhalten.Aufdie Gefahren, die von lie
gengebliebenenmilitärischenSprengmit
teln (Fundmunition u. dgl.) ausgehen kön
nen,wirdhingewiesen.

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so
fort die nächstgelegene Polizeidienststel
le zuverständigen.

SoweitManöverschadengeltendgemacht
werden, wird gebeten, sich an die Ge
meindeverwaltung bzw. Geschäftsstelle
derVerwaltungsgemeinschaftzuwenden.

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt
Würzburg- Amt fürVerteidigungslasten 
und die Wehrbereichsverwaltung VI, De
zernatIVA2,München.

Bayreuth, 18.Januar2021
Landratsamt
Frieß
Ltd.Verwaltungsdirektor
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